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Thüringer Oberverwaltungsgericht

BESCHLUSS vom 28.10.2014 - 3 ZO 647/14 -

Orientierungshinweis(e) Ausschluss der Beschwerde bei Beschluss im Rahmen einer Klage auf
Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Abschiebung aufgrund
asylverfahrensrechtlicher Androhung; persönliche Erklärung nach § 117
Abs. 2 ZPO

Sachgebiet Asylrecht aus Kartenart 1, 4

Rechtsquellen AsylVfG § 80
ZPO § 114
ZPO § 117

Schlagworte Asylverfahrensgesetz; Ausschluss der Beschwerde; Prozesskostenhilfe;
persönliche Erklärung

Leitsätze Der Ausschluss der Beschwerde nach § 80 AsylVfG greift auch in dem
Fall der Ablehnung von Prozesskostehilfe für eine Klage auf Feststellung
der Rechtswidrigkeit einer Abschiebung auf Grundlage einer Androhung
nach dem Asylverfahrensgesetz.

Die Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 117 Abs. 2 ZPO hat auch der im Ausland lebende Antragsteller
grundsätzlich persönlich abzugeben (im Anschluss an: BGH, Beschluss
vom 14. Oktober 2010 -  V ZB 214/10 -).

vorgehend BESCHLUSS des VG Meiningen vom 30.07.2014
- 1 K 20191/10 Me -

Die Entscheidung ist rechtskräftig



 

 

THÜRINGER OBERVERWALTUNGSGERICHT 
 

 

- 3. Senat - 
3 ZO 647/14  
 Verwaltungsgericht Meiningen 
- 1. Kammer - 
1 K 20191/10 Me 

Beschluss 

 
In dem Verwaltungsstreitverfahren 

des Herrn _____ A_____, 
c/o _____ F_____ 
A_____, Israel - Westbank 
 Kläger und Beschwerdeführer 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte Klinger u. a., 
Budapester Straße 49, 20359 Hamburg 
 
 
gegen 
 
 
den Landkreis Gotha, 
vertreten durch den Landrat, 
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha 
 Beklagter 
 
 
 
wegen 
Asylrechts, 
hier: Beschwerde (PKH) nach Klage 
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hat der 3. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 

Richter am Oberverwaltungsgericht Bathe, den Richter am Oberverwaltungsgericht 

Dr. Schwachheim und den Richter am Oberverwaltungsgericht Peters 

am 28. Oktober 2014 b e s c h l o s s e n : 

Die Beschwerde des Klägers gegen den Beschluss des Verwal-

tungsgerichts Meiningen vom 30. Juli 

2014 -1 K 20191/10 Me - wird verworfen. 

Der Kläger hat die Kosten des - gerichtskostenfreien - Be-

schwerdeverfahrens zu tragen. 

G r ü n d e  

Die Beschwerde ist bereits unzulässig und daher zu verwerfen. 

Der Kläger, ein in der Westbank wohnhafter Palästinenser, wendet sich mit seiner 

Beschwerde gegen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche 

Klageverfahren, in dem er die Feststellung begehrt, dass seine Abschiebung am 

18. Mai 2010 nach Jordanien rechtswidrig gewesen sei. Die Abschiebung durch den 

Beklagten erfolgte auf Grundlage einer Abschiebungsandrohung nach Israel in dem 

seinen Asyl- und Flüchtlingsanerkennungsantrag ablehnenden bestandskräftigen 

Bescheid des damaligen Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlin-

ge vom 19. Oktober 1999 und nach bestandskräftiger Ablehnung seines Folgean-

trags 2010. 

Die Beschwerde ist nicht statthaft. Gemäß § 80 AsylVfG ist die Beschwerde gegen 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichts in Rechtsstreitigkeiten nach dem Asylver-

fahrensgesetz ausgeschlossen. Eine solche Rechtsstreitigkeit liegt hier - entgegen 

der Auffassung des Klägers - vor. 

Der Anwendungsbereich dieser Norm ist eröffnet. Der Beschwerdeausschluss ge-

mäß § 80 AsylVfG erstreckt sich auch auf sämtliche Nebenverfahren eines Verfah-

rens nach dem Asylverfahrensgesetz, insbesondere auch auf eine erfolgte Ableh-

nung von Prozesskostenhilfe für das erstinstanzliche Verfahren (Beschluss des Se-
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nats vom 7. Januar 1999 - 3 SO 970/98 - juris; zuletzt auch: Sächsisches OVG, Be-

schluss vom 6. Juni 2014 - A 5 D 44/14 - juris). 

Es liegt auch eine Rechtstreitigkeit nach dem Asylverfahrensgesetz vor. Nicht ent-

scheidend ist dabei zunächst, die Maßnahme welcher Behörde in Streit ist, also eine 

solche des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder die einer Ausländerbe-

hörde. Die Vorschrift knüpft vielmehr daran an, ob die streitige Maßnahme ihre recht-

liche Grundlage im Asylverfahrensgesetz findet. Dabei hat das Bundesverwaltungs-

gericht (zu § 78 AsylVfG: BVerwG, Urteil vom 25. September 

1997 - 1 C 6.97 - NVwZ 1998, 299) und dem folgend der Senat (Beschlüsse des Se-

nats vom 14. November 1997 - 3 ZEO 1229/97 - und vom 17. Februar 

2005 - 3 EO 1424/04 - beide zitiert nach juris) und der vom Kläger zitierte Verwal-

tungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 

4. März 1999 - 11 S 215/99 - juris) ausgeführt, dass zwischen den Maßnahmen in 

der asylrechtlichen Entscheidungsphase einerseits und in der sich anschließenden 

Vollzugsphase andererseits zu unterscheiden ist. Diese Vollstreckungsphase ist nicht 

lediglich Annex der Asylentscheidung und wird, jedenfalls soweit die Ausländerbe-

hörde selbständige Entscheidungen zu treffen hat und diese asylverfahrensgesetz-

lich nicht bestimmt sind, durch die allgemeinen aufenthaltsgesetzlichen Regelungen 

geformt. Dementsprechend ist der Senat in Rechtsstreitigkeiten, in denen der Aus-

länder nach bestandskräftiger Ablehnung seines Asylantrags von der Ausländerbe-

hörde die Aussetzung der im Bescheid des Bundesamtes angedrohten Abschiebung 

im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes nach § 123 VwGO begehrte (vgl. Be-

schluss des Senats vom 14. November 1997 - 3 ZEO 1229/97 - a. a. O.) oder dieser 

sich gegen weitere vorbereitende Maßnahmen zur Durchsetzung der Ausreise-

pflicht - wie der Verfügung an den Ausländern, einen gültigen Pass bzw. Passersatz 

vorzulegen - wendete (vgl. Beschluss des Senats vom 17. Februar 

2005 - 3 EO 1424/04 - a. a. O.), also Maßnahmen in Streit waren, die allein nach 

ausländer- bzw. aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen zu messen waren, davon 

ausgegangen, dass es sich nicht um Maßnahmen nach dem Asylverfahrensgesetz 

handelt. 

Anders verhält es sich jedoch im vorliegenden Fall. Der Kläger hat sich mit seiner 

Klageschrift vom 20. Juli 2010 und in einem klageergänzenden Schriftsatz vom 

25. März 2014 in erster Linie gegen die Abschiebungsandrohung gewandt, soweit 
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darin Israel als Land der Abschiebung bezeichnet ist. Der Kläger will geklärt wissen, 

"ob die der Abschiebung zu Grunde liegende Ausreisepflicht als Vollstreckungs-

grundlage der Abschiebung rechtmäßig war". Die vom Bundesamt getroffene Ab-

schiebungsandrohung findet jedoch ihre Rechtsgrundlage in § 34 Abs. 1 AsylVfG, 

sodass insoweit eine Rechtsstreitigkeit nach diesem Gesetz zu bejahen ist. 

Dies muss auch für die weiterhin vom Kläger aufgeworfene Frage gelten, ob die Art 

und Weise der Durchführung durch die Ausländerbehörde rechtmäßig war. Der Klä-

ger will damit gerichtlich nicht die Rechtmäßigkeit einer selbstständigen, allein auf 

das Aufenthaltsgesetz gestützten Entscheidung der Ausländerbehörde geklärt wis-

sen. Seine Feststellungsklage zielt vielmehr darauf, die Vereinbarkeit der Durchfüh-

rung der Abschiebung mit der auf dem Asylverfahrensgesetz beruhenden Abschie-

bungsentscheidung des Bundesamtes prüfen zu lassen. Damit ist letztlich der ge-

samte Rechtstreit durch das Asylverfahrensgesetz geprägt. Das gilt umso mehr, als 

der Kläger mit seiner Klage im Kern auch zielstaatsbezogene und vorrangig vom 

Bundesamt zu berücksichtigende Belange gegen seine Abschiebung geltend macht. 

Selbst wenn man zugunsten des Klägers von der Statthaftigkeit seiner Beschwerde 

entgegen den obigen Ausführungen ausgehen sollte, kann seine Beschwerde keinen 

Erfolg haben. Der Bewilligung von Prozesskostenhilfe steht bereits entgegen, dass 

der Kläger bislang nicht höchstpersönlich die Erklärung über seine persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse auf dem durch § 1 Prozesskostenhilfeformularverord-

nung vom 6. Januar 2014 (BGBl. I S. 34) festgelegten Formular abgegeben oder ei-

ne gleichgestellte Unterlage abgegeben hat. 

Der Formularzwang gilt auch für Anträge auf Verfahrenskostenhilfe von Verfahrens-

beteiligten, die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in einem anderen Staat ha-

ben. § 117 Abs. 4 ZPO sieht für sie keine Ausnahmen vor, wie dies im Umkehr-

schluss aus den Sonderregelungen für die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe 

innerhalb der Europäischen Union nach § 1076 ZPO zu schlussfolgern ist (vgl. hierzu 

im Einzelnen: BGH, Beschluss vom 14. Oktober 2010 - V ZB 214/10 -). Die Erklärung 

ist höchstpersönlich abzugeben; sie kann nicht durch einen Vertreter - wie dem Be-

vollmächtigten - unterzeichnet werden. 

Es bedarf hier keiner Entscheidung darüber, ob im Falle des Klägers unter Berück-

sichtigung besonderer Umstände des Sachverhalts ausnahmsweise von dem Erfor-
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dernis abzusehen ist, weil er beispielsweise aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-

den, etwa infolge einer Inhaftierung, gehindert (gewesen) ist, die Erklärung zu seinen 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen unter Verwendung des vorgeschrie-

benen Formulars oder durch eine gleichwertige Bescheinigung des Aufenthalts- oder 

des Heimatstaates abzugeben. Für solche Umstände hat der Bevollmächtigte nichts 

vorgetragen. Er ist vielmehr in Kontakt mit dem Kläger, der auch seine Bereitschaft 

gezeigt hat, für eine zunächst vom Verwaltungsgericht anberaumte mündliche Ver-

handlung nach Deutschland einzureisen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Gerichtskosten fallen gemäß 

§ 83b Abs. 1 AsylVfG nicht an, sodass eine Streitwertfestsetzung nicht veranlasst ist. 

Hinweis: 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG, § 152 VwGO). 

Bathe Dr. Schwachheim  Peters 


